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ANHANG JUR.7  DE 
 

ANHANG 

BERICHTIGUNG 

der Richtlinie (EU) 2024/1260 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. April 

2024 über die Abschöpfung und Einziehung von Vermögenswerten 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 2024/1260 vom 2. Mai 2024) 

Seite 19, Artikel 11 Absatz 3 

Anstatt: 

„(3) Unbeschadet der Befugnisse anderer zuständiger Behörden berechtigen die Mitgliedstaaten 

Vermögensabschöpfungsstellen dazu, umgehende Maßnahmen gemäß Absatz 2 zu ergreifen, wenn 

die unmittelbare Gefahr des Verlusts der Vermögensgegenstände, die diese Stellen im Rahmen ihrer 

Aufgaben gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b aufgespürt und ermittelt haben. Die Gültigkeit 

einer solchen umgehenden Maßnahme darf sieben Arbeitstage nicht überschreiten.“ 

muss es heißen: 

„(3) Unbeschadet der Befugnisse anderer zuständiger Behörden berechtigen die Mitgliedstaaten 

Vermögensabschöpfungsstellen dazu, umgehende Maßnahmen gemäß Absatz 2 zu ergreifen, wenn 

die unmittelbare Gefahr des Verlusts der Vermögensgegenstände, die diese Stellen im Rahmen ihrer 

Aufgaben gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b aufgespürt und ermittelt haben, besteht. Die 

Gültigkeit einer solchen umgehenden Maßnahme darf sieben Arbeitstage nicht überschreiten.“ 

 

 



  

 

15829/24     2 

ANNEXE JUR.7  FR 
 

ANNEXE 

RECTIFICATIF 

à la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relative 

au recouvrement et à la confiscation d'avoirs 

("Journal officiel de l'Union européenne" L 2024/1260 du 2 mai 2024) 

Page 23, article 22, titre 

Au lieu de: 

"Bureaux de recouvrement des avoirs"  

lire: 

"Bureaux de gestion des avoirs" 
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